
DIE 25 TOP-ANWÄLTE FÜR MIETRECHT1
Name Kanzlei Ort

Baehrens, Jörg Betten, Baehrens & Petereit2 Iserlohn
Derckx, Rainer Derckx und Kollegen Leipzig
Dorn, Rüdiger Dorn, Metzler, Jäger & Partner Detmold
Emmerich, Christian Emmerich & Lebek Berlin
Herrlein, Jürgen Herrlein, Reeh & Coll.2 Frankfurt am Main
Hillnhagen, Cord Vogt und Partner2 Oldenburg
Horst, Hans Reinold Horst2 Langenhagen
Junker, Walter v.Rechenberg Junker Meyer2 Hamburg
Kunze, Catharina Banzhaf Dr. Kunze Odefey Seppelt Berlin
Lehmann-Richter, Arnold Müller Radack Berlin
Lindner-Figura, Jan Görg Rechtsanwälte3 Berlin
Lödige, Gerd Spilker & Collegen2 Erfurt
Löfflad, Stefan Jennißen Harren2 Köln
Lützenkirchen, Klaus Lützenkirchen Rechtsanwälte2 Köln
Mücke, Martin Dr. Maug & Mücke2 Bielefeld
Mummenhoff, Claudia Mummenhoff Rechtsanwälte2 Berlin
Nies, Günter Dr. Günter Nies & Anke Scheffler Köln
Ott, Andreas Wanderer und Partner2 Berlin
Reinhardt, Werner Reinhardt & Kniffka2 Hagen
Schaile, Jürgen Schaile, Schleicher, Leischner2 Göppingen
Schultz, Michael Schultz und Seldeneck3 Berlin
Streim, Christian Streim, Neumann, Streim2 Wiesbaden
Truglio, Vincenzo Staab & Kollegen Saarbrücken
Verstege, Christian Lorenz, Poulsen, Mahrenholz2 Hamburg
Westerhausen, Christian Dr. Westerhausen, Bauer & Kollegen2 Chemnitz
1 in alphabetischer Reihenfolge; 2 vertritt schwerpunktmäßig Vermieter;
3 spezialisiert auf gewerbliche Mieter/Vermieter
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K aum ein Verhältnis ist derart kon-
fliktträchtig wie das zwischen
Mieter undVermieter. Ob Neben-
kostenabrechnung, Eigenbedarfs-

kündigung, Mietminderung oder Schön-
heitsreparaturen: Fast im Wochenrhyth-
mus muss der Bundesgerichtshof über
strittige Fragen entscheiden. Zuletzt stell-
ten die obersten Zivilrichter beispielswei-
se klar, dass ein Vermieter zugunsten sei-
ner Nichte eine Eigenbedarfskündigung
aussprechen darf und dass auch bei einer
„circa“-Angabe derWohnfläche im Miet-
vertrag maximal eine zehnprozentigeAb-
weichung zulässig ist.
Zu den ohnehin komplexen Gesetzen

kommt damit eine Flut von Urteilen, die
die Rechtslage definiert.Wer soll da noch
durchblicken? Ohne Experten haben
Mieter und Vermieter oft kaum eine
Chance, zu ihrem Recht zu kommen.

Für die sechste Folge der Serie zu
Deutschlands Top-Anwälten hat dieWirt-
schaftsWoche deshalb die besten Miet-
rechtler ausgewählt. Ziel des Auswahlver-
fahrens war es, Juristen herauszufiltern,
die im komplexen Gesetzes- und Urteils-
dickicht den Überblick behal-
ten haben – und ihre Man-
danten deshalb erfolgreich
vertreten können.
Zwei Mitglieder der fünf-

köpfigen WirtschaftsWoche-
Jury kommen deshalb von
Rechtsschutzversicherern,
die einen hervorragendenÜberblicküber
die tatsächlichen Erfolgsquoten von An-
wälten vorGericht haben. Ebenfalls abge-
stimmt haben der Chefjustiziar des Deut-
schen Mieterbundes, der Generalsekretär
der Eigentümerschutzgemeinschaft Haus
& Grund sowie ein Manager der Deut-

schen Annington, eines der führenden
deutschen Immobilienunternehmen. Vie-
le der von der Jury gekürten 25 Top-An-
wälte vertreten sowohl Mieter als auch
Vermieter. Die Mehrheit ist überwiegend
aufVermieterseite aktiv (sieheTabelle).
Insgesamt stimmten die Jury-Mitglie-

der über 44 anerkannte Mietrechtler ab,
die die WirtschaftsWoche in einem zwei-
stufigenAuswahlverfahren aus derMasse
der auf diesem Gebiet tätigenAnwälte he-
rausgefiltert hat.
Die erste Stufe dieser Vorauswahl be-

stand aus Datenbankrecherchen und Ex-
pertenbefragungen, um he-
rauszufinden, welche Anwäl-
te in den vergangenen Jahren
positiv auf sich aufmerksam
gemacht haben – etwa durch
Fachveröffentlichungen oder
durch spektakuläre Urteile,
die sie erstritten haben. Bei

der Recherche stieß die Wirtschafts-
Woche auf 151Anwälte, die in der zweiten
Stufe von führenden Experten bewertet
wurden. Die 44 Mietrechtler, die dabei
am besten abschnitten, wurden dann von
der Jury bewertet. ■

daniel.schoenwitz@wiwo.de, hans-peter canibol

Durchblick gefragt
In der sechsten Folge der Serie überTop-Anwälte kürt
dieWirtschaftsWoche die besten Mietrechtler.

Geld&Börse |Anwälte

Porträts der besten Miet-
rechtler und Top-Anwälte
in anderen Rechts-

gebieten finden Sie auf
wiwo.de/top-kanzleien

Norbert Eisenschmid ist Chefjustiziar des
Deutschen Mieterbundes, Herausgeber des
„JURIS PraxisReport Miet- und Wohnungs-
eigentumsrecht“ und Mitglied im Vorstand des

Deutschen Mietgerichtstages.

Helmut Plote leitet die Leistungsabteilung von
D.A.S. Rechtsschutz und Hamburg Mannheimer
Rechtsschutz. Er hat mit seinem Team Kontakt zu
50000 Anwälten.

Andreas Stücke ist Generalsekretär des
Verbandes Haus & Grund Deutschland, der
die Interessen privater Haus-, Wohnungs-
und Grundeigentümer vertritt.

Soeren Henniges leitet die Leistungsabteilung
der DEURAG Deutsche Rechtsschutz-Versiche-
rung, die mehr als 100000 Versicherungsfälle im
Jahr bearbeitet.

Michael Bütter ist Mitglied des Executive
Committees und Generalbevollmächtigter der
Deutschen Annington Immobilien Gruppe,
die 217000 Wohnungen in ganz Deutschland

vermietet und verwaltet.

Die Jury
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